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                                                                                                                                                                                 Stand: März 2023
								
Geschäfts-Ordnung (Muster)

1. Anwendungsbereich 

Der Werkstattrat ist nach der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung (WMVO) die gewählte Vertretung der Beschäftigten in der Werkstatt.
Der Werkstatt-Rat überwacht die Einhaltung der geltenden Gesetze.
[bookmark: _GoBack]Der Werkstatt-Rat kümmert sich besonders um die Belange schwer- und mehrfach behinderter Menschen. 

2. Errichtung des Werkstattrates (bitte das wählen, was bei euch zutrifft)

Der Werkstatt-Rat setzt sich aus ______ Mitgliedern zusammen. 
Es wird ein Gesamt-Werkstatt-Rat gewählt. 
Dieser kann aus Mitgliedern aller Betriebs-Stätten oder auch nur aus einzelnen Betriebs-Stätten zusammengesetzt sein

Oder 
Jede Betriebs-Stätte/Standort wählt ihren eigenen Werkstatt-Rat. 
Aus den einzelnen Werkstatt-Räten setzt sich ein Gesamt-Werkstatt-Rat zusammen. 

2.1. Aufgaben vom Werkstatt-Rat  

Die wichtigste Aufgabe ist es, die Beschäftigten über ihre Rechte und Pflichten zu informieren.  
Der Werkstatt-Rat vertritt die Interessen der Beschäftigten, besonders auch in Konflikten, gegenüber der Werkstatt-Leitung. 
Besonderes Gewicht hat die Mitbestimmung vom Werkstatt-Rat. Die einzelnen Punkte können in der WMVO § 5 nachgelesen werden.
· er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und bearbeitet sie
· er beantragt Maßnahmen, die den Beschäftigten und der Werkstatt dienen
· er nimmt die Interessen der Menschen vom Eingangs- und Berufs-Bildungs-Bereich wahr
· Werkstatt-Rat hat die Pflicht, alle Beschäftigten über Planungen und Veränderungen regelmäßig und zeitnah zu informieren 

Die Beschäftigten können wie folgt informiert werden: 
· Aushänge 
· Berichte in den Gruppen
· Sprechstunde
· Newsletter 
· LAK- Zeitung „Infobox“
· per Brief oder Email 
· Sprech-Stunden in Haupt-Werkstatt und Betriebs-Stätten anbieten 
· Werkstatt-Versammlung einmal im Jahr

2.2.Gruppen-Sprecher/innen  

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus wählen die einzelnen Außenstellen Gruppen-Sprecher/innen. 
Diese vertreten die Interessen der Mitglieder ihrer jeweiligen Außen-Stellen gegenüber der Werkstatt-Leitung.
Die Gruppen-Sprecher nehmen 1mal aller 3 Monate an den Sitzungen vom Werkstatt-Rat teil.
Der Werkstatt-Rat bündelt als übergreifendes Gremium die Interessen der Beschäftigten aller Betriebs-Stätten und vertritt sie gegenüber der Geschäfts-Führung. 

2.2.1.Aufgaben Gruppen-Sprecher

· In bestimmten Abständen findet eine Sitzung mit dem Werkstatt-Rat statt (für diese Zeit sind Gruppen-Sprecher von der Arbeit im Arbeitsbereich befreit)
· offenes Ohr für Probleme der Beschäftigten
· Probleme ansprechen können
· verschwiegen sein
· guter Kontakt zu allen Gruppen vor Ort halten
· Einhaltung der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung

3. Mitwirkungs-Rechte, Mitbestimmungs-Rechte und Pflichten vom Werkstatt-Rat

3.1. Die Mitwirkungs-Rechte, Mitbestimmungs-Rechte, sowie Unterrichtungs-Rechte sind in der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung (WMVO) geregelt:

· Anrufung der Vermittlungs-Stelle
· Recht auf Information
· Abhaltung von Sprech-Stunden und Werkstatt-Versammlungen
· Unterstützung durch eine selbstgewählte Vertrauens-Person
· Unterstützung durch Assistenz
· finanzielle Unterstützung im Sinne eines ausreichenden Budgets 
· Bereitstellung eines Büros/Arbeitsplatzes
· Bereitstellung eines Dienst-Fahrzeuges für Weiterbildungen, Landesarbeit und Aufgaben in der Werkstatt
· Bereitstellung von Email, Internet und Intranet
Bei einer Freistellung sollte man die Zeiten für die Arbeit vom Werkstatt-Rat genau aufschreiben
Beispiel:
Der Werkstatt-Rats-Vorsitzende und der stellvertretende Werkstatt-Rats-Vorsitzende sind jeden Montag und Dienstag für die Arbeit des Werkstatt-Rates von ihrer Arbeit im Arbeits-Bereich freigestellt
Der Werkstatt-Rats-Vorsitzende wird alle 14 Tage Mittwoch von 12.00 bis 15.00 Uhr für seine Tätigkeit als Vorstands-Mitglied des LAK WR MV von seiner Arbeit im Arbeits-Bereich freigestellt 
Der stellvertretende Werkstatt-Rats-Vorsitzende wird alle 14 Tage mittwochs von 7:30 bis 11:30 Uhr für seine Tätigkeit als Delegierter des LAK WR MV und Mitglied des Arbeits-Kreises Öffentlichkeits-Arbeit von seiner Arbeit im Arbeits-Bereich freigestellt. 
Weitere Mitglieder werden für Werkstattrat-Sitzungen und ihre speziellen Aufgaben im Werkstattrat (Hygienezirkel, Arbeits-Sicherheits-Ausschuss, Protokollführung) von ihrer Arbeit im Arbeitsbereich befreit
Tipp vom Landes-Arbeitskreises Werkstatt-Räte Mecklenburg-Vorpommern
· § 37 Absatz 3 WMVO:
„In Werkstätten mit wenigstens 200 Wahlberechtigten ist der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Werkstatt-Rates auf Verlangen von der Tätigkeit freizustellen, in Werkstätten mit mehr als 700 Wahlberechtigten auch die Stellvertretung. „

· In der Vorlage unserer Geschäfts-Ordnung sind die Frei-Stellungen der Werkstatt-Rats-Mitglieder genau aufgeschrieben, denn bei unserem Beispiel, sind die Frei-Stellungen anders geregelt als in der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung. Darum ist es wichtig die Arbeits-Zeiten der Werkstatt-Rats-Mitglieder genau in der Geschäfts-Ordnung aufzuschreiben. 

3.2. Pflichten des Werkstatt-Rates

· Interessen-Vertretung aller Beschäftigten in der Werkstatt (Name)
· sich gegenseitig informieren
· Zusammen-Arbeit mit der Werkstatt-Leitung
· Verschwiegenheits-Pflicht
· Zusammen-Arbeit und Austausch auf regionaler und Landesebene
· Informations-Pflicht gegenüber Beschäftigen
Die Mitglieder vom Werkstatt-Rat müssen ihre Gruppen-Leiter im Arbeits-Bereich unverzüglich nach Bekanntwerden über notwendige Frei-Stellungen für die Arbeit im Werkstatt-Rat informieren.

5. Vertrauens-Person und Assistenz 

In § 39 Absatz 2 und 3 WMVO ist geregelt, dass der Werkstatt-Rat eine Unterstützung für seine Aufgaben bekommt.
Diese Person hat das Vertrauen vom Werkstatt-Rat und wird von ihm gewählt. 
Die Vertrauens-Person hat verschiedene Aufgaben: (möglichst viele konkret benennen)
Darüber hinaus kann der Werkstatt-Rat sich für bestimmte Aufgaben eine Bürokraft bekommen. 
Das Ziel der Unterstützung ist es, dass der Werkstatt-Rat seine Aufgaben/Angelegenheiten möglichst selbstständig und eigenverantwortlich regelt und Entscheidungen treffen kann.
Die Kosten übernimmt die Werkstatt.

6. Vermittlungs-Stelle

· Gemäß § 6 der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung ist eine Vermittlungs-Stelle einzurichten.
· Im Streit-Fall ist es wichtig eine Vermittlungs-Stelle zu haben, wenn es zu keiner Einigung zwischen Werkstatt-Rat und Werkstatt-Leitung kommt
· Die Vermittlungs-Stelle gibt im Streitfall Empfehlungen. Die Werkstatt kann der Empfehlung zustimmen oder nicht. 

Tipp vom Landes-Arbeits-Kreis Werkstatt-Räte Mecklenburg-Vorpommern
· Gibt es keine Vermittlungs-Stelle oder dauert die Einrichtung einer zu lange, kann sich der Werkstatt-Rat einen Rechts-Beistand holen, um seine Rechte gegenüber der Werkstatt-Leitung durchzusetzen. Die Kosten muss die Werkstatt tragen.

7. Budget vom Werkstatt-Rat

Der Werkstatt-Rat benötigt für seine Arbeit Geld in ausreichender Höhe.
Das Geld wird vom Werkstatt-Rat selbst verwaltet, ist jährlich zu überprüfen und neu festzulegen.
Die finanzielle Ausstattung vom Werkstatt-Rat kann sich zum Beispiel so zusammen-setzen:
· Kosten für Sitzungen
· Kosten für die Werkstatt-Versammlung
· Bürobedarf
· Dienstreisen
· Fortbildung
· Mitgliedsbeitrag für die Landesorganisation

8. Zusammenarbeit mit der Werkstatt-Leitung 

Die Zusammenarbeit zwischen Werkstatt-Leitung und Werkstatt-Rat soll offen und partnerschaftlich sein. 
Beide Parteien sollen sich gegenseitig achten und ernst nehmen. 
Die Leitung sollte sich Zeit für den Werkstatt-Rat nehmen. 
Es wird einfache, leichte Sprache gesprochen.
Jeder soll verstehen worum es geht. 
Die Leitung sowie der Werkstatt-Rat kennen ihre Pflichten aus der WMVO.
Nur so kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstehen. 
Gemeinsam getroffene Entscheidungen werden schriftlich festgehalten und sind bindend.
Der Werkstatt-Rat entscheidet, wer an Sitzungen teilnimmt und lädt diese ein.
Die Werkstatt-Leitung darf Entscheidungen nur über die Vorsitzenden einholen. 
Bei Sitzungen der Leitung zu Themen vom Werkstatt-Rat, muss der Werkstatt-Rat eingeladen werden. 
Wenn Arbeits-Kreise und Gremien in der Werkstatt existieren, erwartet der Werkstatt-Rat, dass ein Vertreter vom Werkstatt-Rat zu diesen Sitzungen eingeladen wird. 

Zum Beispiel: 
· Teilnahme Hygienezirkel – 1 Sitz + Assistenz
· Teilnahme Arbeits-Sicherheits-Ausschuss – 1 Sitz + Assistenz
· Teilnahme an Sitzungen zu Festen und Veranstaltungen – 1 Sitz + Assistenz
· Teilnahme an Besprechungen bezüglich begleitender Maßnahmen – 1 Sitz + Assistenz 

Tipp vom Landes-Arbeits-Kreis Werkstatt-Räte Mecklenburg-Vorpommern
· der Werkstatt-Rat kann Regeln für die Zusammen-Arbeit mit der Werkstatt-Leitung festschreiben
· diese Regeln sind für alle bindend



Musterstadt, den 01.01.2023



___________________________			________________________
Vorsitzender Werkstatt-Rat 					Werkstatt-Leitung
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